Stadt K&In

Die Oberbiirgermeisterin

Satzung uber die
Abfallentsorgung in der Stadt Koéln
(Abfallsatzung - AbfS -)
vom 16. Dezember 2022

in der Fassung der 2. Satzung zur Anderung der Abfallsatzung
vom 16. Dezember 2024

- ABI StK 2023, S. 12, 2024, S. 17, 2025, S. 29 -

- Offentliche Bekanntmachung vom 22. Dezember 2022, 18. Dezember 2023,
18. Dezember 2024 —

Der Rat der Stadt KdIn hat in seiner Sitzung vom 12.12.2024 aufgrund der §§ 7 und 8 der Ge-
meindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zu-
letzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.12.2011 (GV. NRW. 2011, S. 685), der §§
1, 2, 8 und 9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen vom
01.02.2022 (GV. NRW. S. 121 bis 144) - Landeskreislaufwirtschaftgesetz -, in Ausfihrung des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 - BGBI. | S. 212 sowie des § 17 des Ge-
setzes uber Ordnungswidrigkeiten vom 19. Februar 1987 (BGBI. |, S. 602) - jeweils in der bei
Inkrafttreten der Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§1
Aufgabe

(1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maltgabe der Gesetze und
dieser Satzung als 6ffentliche Einrichtung.

(2) Mit der Erfullung der Aufgaben nach dieser Satzung hat die Stadt Koin die AWB Abfall-
wirtschaftsbetriebe Kéln GmbH (im Folgenden ,AWB* genannt) beauftragt.

Die AWB kann sich zur Erfullung dieser Aufgaben Dritter bedienen.

Die Stadt Koln kann sich zur Vorbereitung der ndheren Ausgestaltung des Benutzungs-
verhaltnisses sowie von Gebuhrenbescheiden und zur Durchfiihrung von Rechtsbehelfs-
und Klageverfahren der AWB als Verwaltungshelferin bedienen.

§2
Ziel und Umfang der Abfallentsorgung

(1) Im Rahmen der Férderung der Kreislaufwirtschaft, zur Schonung der naturlichen Res-
sourcen und zur Sicherung der umweltvertraglichen Beseitigung von Abfallen nimmt die
Stadt KdIn folgende Aufgaben wahr:

1. die Férderung der Abfallvermeidung,

2. die Vorbereitung zur Wiederverwendung,
3. Recycling,

1/34



Stadt K&In

(2)

(1)

(2)

4.
5,

Die Oberbiirgermeisterin

sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfillung,
die Beseitigung von Abfallen.

Zur Abfallentsorgung gehéren auch das Bereitstellen, Uberlassen, Sammeln, Einsam-
meln, Beférdern, Behandeln, Lagern von Abfallen und Ablagern von Abfallen zur Beseiti-

gung.

Die Abfallentsorgung umfasst auch

1.

2.

die Beratung Uber Mdglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung
von Abféllen (Abfallberatung),

das Aufstellen, die Unterhaltung und Entleerung von Stral3enpapierkérben und
Entsorgung der Inhalte,

Einsammlung und Entsorgung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den
der Allgemeinheit zuganglichen Grundstiicken im Gemeindegebiet,

das Aufstellen, die Unterhaltung, Entleerung von Altkleiderbehaltern und Entsor-
gung der Inhalte.

§3
Inhalt der Abfallentsorgung
durch die Stadt Koln

Der Abfallentsorgung durch die Stadt KéIn unterliegen nach Maligabe des § 17 Abs. 1
KrWG und der folgenden Absatze

a)

b)

Abfalle zur Beseitigung aus privaten Haushaltungen,

Abfalle zur Verwertung aus privaten Haushaltungen, soweit die Abfallerzeuger-
innen / Abfallerzeuger oder Abfallbesitzerinnen / Abfallbesitzer zur Verwertung auf
den von ihnen im Rahmen ihrer privaten Lebensflihrung genutzten Grundstticken
nicht in der Lage sind oder diese nicht beabsichtigen,

Abfalle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen, soweit die
Abfallerzeugerinnen / Abfallerzeuger oder Abfallbesitzerinnen / Abfallbesitzer diese
nicht in eigenen Anlagen beseitigen oder Uberwiegende 6ffentliche Interessen eine
Uberlassung erfordern.

Der Abfallentsorgung durch die Stadt KéIn unterliegen nicht Abfalle,

a)

die einer Rucknahme- oder Ruckgabepflicht auf Grund einer Rechtsverordnung
nach § 25 KrwWG unterliegen, soweit nicht die Stadt aufgrund einer Bestimmung
nach § 25 Abs. 2 Ziff. 4 KWG an der Ricknahme mitwirkt; hierflir kann insbe-
sondere eine einheitliche Wertstofftonne oder eine einheitliche Wertstofferfassung
in vergleichbarer Qualitat vorgesehen werden, durch die werthaltige Abfalle aus
privaten Haushaltungen in effizienter Weise erfasst und einer hochwertigen
Verwertung zugefihrt werden,

die in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 26 KrWG freiwillig
zuruckgenommen werden, soweit dem zurlicknehmenden Hersteller oder Ver-
treiber ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 26 Abs. 3 oder Abs. 6
KrWG erteilt worden ist,
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c) die durch gemeinnitzige Sammlung einer ordnungsgemafien und schadlosen Ver-
wertung zugefuhrt werden,

d) die durch gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemafien und schadlosen
Verwertung zugefihrt werden, soweit nicht Uberwiegende 6ffentliche Interessen
nach MaRRgabe von § 17 Abs. 3 KrWG entgegenstehen.

Gemeinnitzige und gewerbliche Sammlungen sind nach Malkgabe von § 18 Kr'WG spa-
testens drei Monate vor ihrer Aufnahme der Stadt KéIn anzuzeigen.

Der kommunalen Abfallentsorgung unterliegen die in Abs. 1 genannten Abfalle, soweit
sie in Anlage 1 zu dieser Satzung aufgefuhrt sind. Elektro- und Elektronikaltgerate (§ 14)
unterliegen nicht der Entsorgung durch die Stadt Kéin.

Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Satzung.

Alle nicht in Anlage 1 enthaltenen Abfélle sind von der Entsorgung durch die Stadt Kéln
ausgeschlossen.

Schadstoffhaltige Abfalle unterliegen der kommunalen Abfallentsorgung nach MalRgabe
des § 15 dieser Satzung sowie der Anlage 2 zu dieser Satzung.

Die Stadt KoIn kann mit Zustimmung der zustandigen Genehmigungsbehérde in Aus-
nahmeféllen die Erlaubnis zur Entsorgung von nicht in der Anlage 1 aufgefuhrten Abfal-
len in kommunalen Abfallentsorgungsanlagen erteilen.

Die Erlaubnis wird unter Vorbehalt des Widerrufs schriftlich erteilt und kann mit Bedin-
gungen und Auflagen verbunden sowie befristet werden.

Uber Abs. 1 bis 3 hinaus kann die Stadt Kéln in Einzelfallen mit Zustimmung der zustan-
digen Genehmigungsbehodrde Abfélle von der Entsorgung insgesamt oder vom Einsam-
meln und Beférdern ausschlieRen, wenn sie diese nach ihrer Art, Menge oder Beschaf-

fenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfallen beseitigen kann.

Bis zur Entscheidung durch die zustadndige Genehmigungsbehdrde haben Abfallerzeu-
gerinnen / Abfallerzeuger und Abfallbesitzerinnen / Abfallbesitzer dafir zu sorgen, dass
ihre Abfalle auf einem ihnen zur Verfiigung stehenden Grundstlick ohne Beeintrachti-
gung des Wohles der Allgemeinheit gelagert werden.

Abfalle der Anlage 1, welche die AWB sammelt, einsammelt und befdrdert, ergeben sich
aus Anlage 2.

Anlage 2 ist Bestandteil dieser Satzung.

Alle anderen Abfalle der Anlage 1 sind vom Sammeln, Einsammeln und Beférdern, nicht
jedoch von der Entsorgung durch die Stadt KéIn ausgeschlossen.

Soweit Abfélle von der Entsorgung durch die Stadt Kéln ausgeschlossen sind, ist die Ab-
fallerzeugerin / der Abfallerzeuger oder Abfallbesitzerin / Abfallbesitzer nach den Vor-
schriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes
zur Entsorgung der Abfalle verpflichtet.

Abfalle sind getrennt zu halten, wenn dadurch bestimmte Abfallarten verwertet oder fir
sie vorgesehene besondere Entsorgungswege benutzt werden kénnen.

3/34



Stadt K&In

9)

(1)
(2)

3)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

Die Oberbiirgermeisterin

Das Behandeln (zum Beispiel Verbrennen) und Ablagern der Abfélle auf Grundsticken
ist nicht erlaubt.

§4
Anfall der Abfille

Abfalle fallen an, sobald ihre Abfalleigenschaften erfillt sind (§ 3 Abs. 1 KrWG).

Als angefallen gelten Abfélle spatestens dann, wenn sie in gemaf § 9 zugelassene Ab-
fallbehalter eingefiillt oder gemaf §§ 11 bis 16 bereitgestellt sind.

Unabhangig von Abs. 2 gelten Abfélle als angefallen, wenn sie in zulassiger Weise auf
das Gelande einer der in § 17 genannten Anlagen verbracht worden sind.

§5

Anschluss- und Benutzungsrecht

Jede Eigentimerin / jeder Eigentimer eines im Gebiet der Stadt Kéln liegenden Grund-
sticks ist berechtigt, im Rahmen der Satzung den Anschluss ihres / seines Grundstlicks
an die Abfallentsorgung durch die Stadt Koln zu verlangen (Anschlussrecht).

Die / der Anschlussberechtigte und jede andere Abfallerzeugerin / jeder andere Abfaller-
zeuger oder Abfallbesitzerin / Abfallbesitzer im Gebiet der Stadt Kéln hat im Rahmen der
Satzung das Recht, die auf ihrem / seinem Grundstiick oder sonst bei ihr / ihm angefalle-
nen Abfalle der Abfallentsorgung durch die Stadt KdIn zu Gberlassen (Benutzungsrecht).

Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Art des Einsammelns und Beférderns.

Soweit das Einsammeln und Beférdern von Abfallen durch die Stadt Kéln ausgeschlos-
sen ist (§ 3 Abs. 5 und 6), erstreckt sich das Anschluss- und Benutzungsrecht nur da-
rauf, die Abfalle zu einer nach MalRgabe des § 17 von der Stadt KoIn zur Verfligung ge-
stellten Abfallentsorgungsanlage zu beférdern.

§6

Anschluss- und Benutzungszwang

Jede Eigentlimerin / jeder Eigentiimer eines im Gebiet der Stadt KoIn liegenden Grund-

stlicks, auf dem Abfall zur Verwertung oder zur Beseitigung aus privaten Haushaltungen
(Wohngrundstiicken) oder Abfall zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen anfal-
len kann, ist verpflichtet, ihr / sein Grundstick im Rahmen der Satzung an die Abfallent-

sorgung durch die Stadt Kéln anzuschlieen (Anschlusszwang).

Abweichend von Satz 1 kénnen auch die Erzeugerinnen / Erzeuger und Besitzerinnen /
Besitzer von Abféllen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen selbst ange-
schlossen werden. Sie gelten dann als Anschlusspflichtige im Sinne dieser Satzung.

Anschlusspflichtige, Abfallerzeugerinnen / Abfallerzeuger und Abfallbesitzerinnen / Ab-
fallbesitzer sind verpflichtet, im Rahmen der Satzung die auf ihrem Grundstlick oder
sonst bei ihnen angefallenen Abfalle der offentlichen Abfallentsorgung zu Uberlassen
(Benutzungszwang).
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Kompostierbare Abfalle missen in die Biotonne, verwertbares Altpapier (Zeitungen, Zeit-
schriften, grafische Papiere etc.) in die Papiertonne sowie Wertstoffe (stoffgleiche Nicht-
verpackungen aus Kunststoff und Metall) in die Wertstofftonne geworfen werden, soweit
diese Tonnen in Anspruch genommen werden.

Behalter flir kompostierbare Abfalle missen in folgenden Gebieten in Anspruch genom-
men werden:

e Stadtteile Buchforst und Bickendorf.
Die Pflicht nach Satz 1 entfallt zum 30.06.2025.

Die Stadt KéIn kann aus abfallwirtschaftlichen Griinden Anderungen von Sammelsyste-
men vornehmen, sowie zur Erprobung und Einfihrung von neuen Methoden und Syste-
men zur Erfassung, Sammlung, Behandlung, Verwertung, Beseitigung und zum Trans-
port von Abfallen Modellversuche mit 6rtlich oder zeitlich begrenzter Wirkung durchfiih-
ren.

Soweit das Sammeln, Einsammeln und Befordern von Abfallen durch die Stadt KoIn
ausgeschlossen ist (§ 3 Abs. 5 und 6), sind die Abfélle zu einer nach Maltgabe des § 17
von der Stadt Koln zur Verfugung gestellten Abfallentsorgungsanlage zu beférdern.

§7

Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang
Vom Benutzungszwang ist auf Antrag zu befreien, wer

a) beabsichtigt, Abfalle zur Verwertung aus privaten Haushalten selbst zu verwerten
und hierzu in der Lage ist.

Zur Verwertung ist die private Haushaltung in der Lage, wenn sie sie in eigener
Regie (Eigenverwertung) auf dem im Rahmen seiner privaten Lebensflihrung ge-
nutzten Grundstick unter Beachtung der Anforderungen des § 7 KrWG durchflh-
ren kann.

Far die Eigenkompostierung ist kein Antrag erforderlich.
b)  Abfalle aus anderen Herkunftsbereichen einer Verwertung zufihrt.

c)  Abfélle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen in eigenen Anlagen un-
ter Berilicksichtigung des § 17 Abs. 1 i. V. mit § 28 KrWG beseitigt (Eigenbeseiti-
gung) und Uberwiegende 6ffentliche Interessen eine Uberlassung nicht erfordern.
Uberwiegende 6ffentliche Interessen sind insbesondere dann gegeben, wenn
ohne eine Uberlassung an die Stadt Kéln oder einen anderen nach MaRkgabe des
KrWG bestimmten Entsorgungstrager die Entsorgungssicherheit, der Bestand,
die Funktionsfahigkeit oder die wirtschaftliche Auslastung der stadtischen Ab-
fallentsorgungseinrichtungen gefahrdet werden.

Die Stadt Kéln kann verlangen, dass das Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1
durch Vorlage pruffahiger Unterlagen nachzuweisen ist.

§ 8 Abs. 3 S. 4 gilt entsprechend.
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Uber Abs. 1 hinaus kann eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang erteilt
werden, wenn dieser zu einer unzumutbaren Harte fiir den Uberlassungspflichtigen / die
Uberlassungspflichtige fiihren wiirde und die ordnungsgemafRe und schadlose Verwer-
tung oder Beseitigung nach den §§ 7 ff. KrWWG gewabhrleistet ist.

Weiter kann eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang erteilt werden, wenn
das Grundstlick Uber ununterbrochen mindestens sechs Monate nicht bewohnt oder in
sonstiger Weise genutzt wird und auf dem Grundstlck keine Abfélle anfallen.

Die Befreiung wird unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs schriftlich erteilt und kann
mit Bedingungen und Auflagen verbunden sowie befristet werden.

§8
Bemessung des Behaltervolumens

Die Stadt Koln bestimmt Anzahl, Art und GrofRRe der auf den Grundstiicken aufzustellen-
den Behalter nach Maligabe einer geordneten Abfallentsorgung im Sinne der §§ 1 bis 3
sowie betrieblicher Erfordernisse und unter Berucksichtigung von bestehenden Erfah-
rungswerten.

Bei Wohngrundstuicken richten sich Anzahl, Art und GréRRe der erforderlichen Restabfall-
behalter nach der Anzahl der Bewohnerinnen / Bewohner. Mal3geblich ist die Zahl der
nach dem Bundesmeldegesetz gemeldeten Personen, es sei denn, die / der Anschluss-
pflichtige beweist, dass auf seinem Grundstiick tatsachlich weniger Personen wohnen.
Je Person und Woche ist ein Behéaltervolumen von 35 | erforderlich.

Auf schriftlichen Antrag kann hiervon abweichend ein geringeres Behaltervolumen zuge-
lassen werden. Soweit Papiertonnen und/ oder Wertstofftonnen genutzt werden, betragt
das Behaltervolumen mindestens 20 | je Person und Woche. Sofern Restmdll- / Arztton-
nen lediglich gemeinsam mit Biotonnen bzw. Kompostierung genutzt werden, betragt
das Mindestbehéltervolumen 30 | je Person und Woche. Im Ubrigen sind jedoch mindes-
tens 20 | je Person und Woche vorzuhalten.

Wird festgestellt, dass das vorhandene Restabfallbehaltervolumen fir ein Grundstlick
nicht ausreicht, ist ein dem Bedarf entsprechendes Volumen festzusetzen und aufzustel-
len.

Bei anderen Grundstlicken als Wohngrundstlicken richten sich Anzahl, Art und GroRle
der erforderlichen Behalter nach folgenden Mindestvolumina:

L Mindestvolumen in

Branche Einheit Liter/Einheit\Woche
Beherbergungsbetriebe (z. B. Hotels, Pen-

: Bett 3,0
sionen, Jugendherbergen)
tCe%;'rzlststatten (Schank- und Speisewirtschaf- Mitarbeiter 30,0
Indust_riebetriebe/Handwerksbetriebe/ Mitarbeiter 8.0
Sonstiges Gewerbe
Krankenhaduser und Pflegeheime Bett 14,5
LebensmittelgroR- und Einzelhandel Mitarbeiter 22,5
Sonstiger Einzel- und Grof3handel Mitarbeiter 7,0
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Verwaltungen (z.B. 6fftl. und private Ver-
waltungen, Geldinstitute, Versicherungen,
Verbande und sonstige Dienstleistungen, | Mitarbeiter 4,5
Rechtsanwalts- und Notariatskanzleien,
Freiberufler)

Schiiler, Student,

Schulen Kind

1,5

Reicht das vorhandene Restabfallbehaltervolumen flir ein Grundstlick nicht aus, ist ein
dem Bedarf entsprechendes Volumen festzusetzen und aufzustellen.

Abweichend kann auf Antrag der Abfallerzeugerin / Abfallbesitzerin bzw. des Abfaller-
zeugers / Abfallbesitzers ein geringeres Mindestbehaltervolumen zugelassen werden.
Hierzu hat sie / er nachzuweisen, dass unter Einhaltung der Pflichten nach dem KrWG
und der GewAbfV (inkl. Dokumentationspflichten) fir verwertbare Abfalle eine konkrete
Verwertung sichergestellt ist. Abfélle, die nicht oder nicht ordnungsgeman verwertet
werden sollen, sind als Abfall zur Beseitigung zu Uberlassen.

Nachweise einer energetischen Verwertung haben neben den Transportnachweisen
des eingesetzten Transportunternehmens und den Verbrennungsnachweisen der Ver-
brennungsanlage mindestens einen Nachweis Uber die Hauptverwendung als Brenn-
stoff nach R 1 der Anlage 2 zum KrWG und den Nachweis der Energieeffizienz der
Verbrennungsanlage nach der amtlichen Anm. 1 zur Anlage 2 zum KrWG zu umfas-
sen.

Die Stadt legt aufgrund der vorgelegten Nachweise und ggf. aufgrund eigener Ermitt-
lungen / Erkenntnisse das zur Gewahrleistung einer ordnungsgemalfien Entsorgung er-
forderliche Behaltervolumen fest; werden ihr die erforderlichen Auskinfte nicht erteilt,
so ist sie berechtigt, die Zahl der Einheiten nach Satz 1 (Betten, Mitarbeiter, Schiler,
Studenten und Kinder) zu schatzen.

Mitarbeiter sind alle in einem Betrieb Tatige (z.B. Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer,
mithelfende Familienangehdrige, Auszubildende) einschliel3lich Zeitarbeitskrafte. Mitar-
beiter, die nicht vollzeitbeschaftigt sind, werden bei der Veranlagung anteilig bertck-
sichtigt.

Soweit sich der auf dem Grundstuck anfallende Abfall nicht den in der o0.g. Tabelle auf-
gefuihrten Branchen zuordnen lasst (z.B. bei Veranstaltungen oder Kultur- und
Sporteinrichtungen), richtet sich das Behaltervolumen nach dem tatsachlichen Bedarf
und wird im Einzelfall von der Stadt Kéln festgelegt.

Auf Grundstlcken, auf denen Abfalle aus privaten Haushaltungen und Abfalle aus an-
deren Herkunftsbereichen anfallen (§ 6 Abs. 1), gilt § 5 GewAbfV. Sofern danach Ab-
falle gemeinsam in einem Restmullgefald gesammelt werden kdnnen, wird das nach
Abs. 3 berechnete Behaltervolumen zu dem nach Abs. 2 zur Verfligung zu stellenden
Behaltervolumen hinzugerechnet.

Der Abfallbehalter mit 40/70 | Fassungsvermdégen ist die Mindestausstattung flr ein
Grundstuick, auf dem Abfall anfallen kann.

Wird ein Grundstiick von nur einer Person bewohnt und wird das in Anspruch zu neh-

mende Behaltervolumen nach Maligabe von Abs. 2 reduziert, so darf der Abfallbehalter
nur im Umfang des reduzierten Behaltervolumens beflllt werden (virtuelle 20 |- oder 30 |-
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Behalter).

Wird ein Grundstiick von einer oder zwei Personen bewohnt, so gilt S. 1 fur Keller- und
kellerahnliche Standorte mit der MaRgabe, dass das flir das nach Abs. 2 erforderliche
Behaltervolumen zuséatzlich ein virtueller 40 I-Behalter zur Verfigung gestellt wird.

Bei anderen Grundstuicken als Wohngrundsticken i.S.d. Abs. 3 gelten Abs. 4 und 5 ent-
sprechend.

Ist auf einem Grundstuck lediglich eine Arzttonne erforderlich, gilt S. 1 mit der MaRRgabe,
dass abweichend von Abs. 4 die Mindestausstattung aus einem Abfallbehalter mit
60/70 | Fassungsvermoégen besteht.

Fir zwei oder mehrere benachbarte Grundsticke kbnnen ausnahmsweise auf gemein-
samen schriftlichen Antrag der Anschlusspflichtigen ein oder mehrere Abfallbehalter zur
gemeinsamen Benutzung zur Verfigung gestellt werden.

§9
Abfallbehalter
Zugelassene Abfallbehalter im Sinne dieser Satzung sind
1. nicht verschlieRbare Abfallbehalter — Restmdilltonnen — mit einem Fassungsvermo-
genvon401,601,701,801,1101,1201, 1801,2401,5001, 660 I, 7701, 1.100 |,
3.000 I und 5.000 I, Abfallsacke (90 I) sowie Unterflurbehalter 3.000 | und 5.000 I,

2. verschlieBbare Abfallbehalter — Arzttonnen — mit einem Fassungsvermédgen von 60
[,701,801,1101,1201, 1801, 2401, 5001, 660 I, 770 | und 1.100 I,

3. nicht verschlielbare Abfallbehalter — Biotonnen — mit einem Fassungsvermogen
von 601,801, 1201, 240 I, 500 | und 660 |,

4, nicht verschlieBbare Abfallbehalter — Papiertonnen — mit einem Fassungsvermo-
genvon 801,1201,2401,7701, 1.100 1, 3.000 | und 5.000 |, Papiersacke (40 I) so-
wie Unterflurbehalter 3.000 | und 5.000 |,

5. nicht verschlieBbare Abfallbehalter — Wertstofftonnen — mit einem Fassungsvermé-
genvon 1201, 2401, 7701, 1.100 |, Wertstoffsacke (90 I) sowie Unterflurbehalter
3.000 | und 5.000 I,

6. nicht verschlieBbare Abfallbehalter fir stoffgleiche Nichtverpackungen mit einem
Fassungsvermégen von 80 |.

Abfallbehalter nach Abs. 1 werden ausschlieRlich von der AWB zur Verfugung gestellt.

Auf schriftlichen Antrag kann die Stadt Kéln auch andere als die in Abs. 1 genannten Ab-
fallbehalter (insbesondere Pressmdllbehalter oder sonstige Wechselbehalter) zulassen.

Abfallbehalter kdnnen fur voribergehenden Bedarf auf schriftlichen Antrag befristet zur
Verfugung gestellt werden (sogenannte Blockabfuhr).

Antrage auf Anderung des Behaltervolumens miissen bis zum 10. des Monats vor der
Anderung bei der AWB vorliegen.
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§10
Standplatze fir Abfallbehélter

Die Grundstlckseigentimerin / der Grundstiickseigentimer ist verpflichtet, auf ihnrem /
seinem Grundstlick einen Standplatz fir die von ihm / ihr in Anspruch genommenen Ab-
fallbehalter einzurichten.

Abfallbehalter sind ebenerdig (Stralenniveau) aufzustellen.

Auf den Wegen zu den Standplatzen dirfen keine Stufen oder andere Hindernisse vor-
handen sein.

Standplatze und Transportwege auf dem Grundstiick missen stets in verkehrssicherem
Zustand, frei von Hindernissen und ausreichend beleuchtet sein.

Sie missen mit einem harten, dauerhaften Belag versehen sein, der das Absetzen und
den ublichen Abtransport der Abfallbehalter gewahrleistet.

Tiaren und Tore mussen mit einer Feststellvorrichtung versehen sein und so anschlagen,
dass der Transport nicht behindert wird.

Transportwege sollen

e fiir 40 |- bis 240 I-Behalter mindestens 1,20 m und
«  fiir 500 I- bis 1.100 I-Behalter mindestens 1,50 m

breit sein.

Der Standplatz soll

* je 40 I- bis 240 I-Behalter mindestens 0,80 x 0,80 m,

* je 500 I- bis 1.100 I-Behalter mindestens 1,75 x 1,50 m und
* je 3.000 I- oder 5.000 I-Behalter mindestens 2,50 x 3,00 m

grol} sein.

In geschlossenen Raumen oder bei Uberdachten Sammelstandplatzen soll die lichte
Deckenhdhe mindestens 2 m betragen.

Die Standplatze fir Abfallbehalter der Gruppe Il (§ 12 Abs. 1 Voll-Service) dirfen sich
nicht weiter als 15 m von der Grundstiicksgrenze befinden.

Standplatze fir 3.000 |- und 5.000 |-Behalter missen so beschaffen sein, dass das Sam-
melfahrzeug diese zum direkten Entleeren anfahren kann.

Schrankahnliche Unterstellrdume fiir die 70 |- und 110 |-Behalter sollen so beschaffen
sein, dass die Behalter an einem Schwenkarm oder an der Innenseite der Schranktir
aufgehangt werden kénnen.

Die Unterkanten der Tlren sollen héchstens 5 cm Uiber dem Transportweg liegen.

Die Schranktiren miissen zur Zeit des Einsammelns zu 6ffnen sein.
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Schrankahnliche Unterstellraume fir Abfallbehalter mit 500 | bis 1.100 | Fassungsvermo-
gen sollen so beschaffen sein, dass die Deckel der Behalter geschlossen und die Behal-
ter leicht herausgefahren werden kénnen.

Die Schranktiuren miissen zur Zeit des Einsammelns zu 6ffnen sein.

Schrankahnliche Unterstellrdume fur Abfallbehalter mit 401, 60 I, 80 1, 120 |, 180 | oder
240 | Fassungsvermogen sollen die Anforderungen entweder des Absatzes 8 oder 9 er-
fullen.

Sofern die Entleerung im Voll-Service erfolgt, bedarf die Einrichtung neuer oder die An-
derung vorhandener Standplatze oder Transportwege auf dem Grundstlck der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung der Stadt Koln.

Diese Zustimmung richtet sich nach den in den Absatzen 1 bis 10 genannten Anforde-
rungen sowie nach betrieblichen Gesichtspunkten.

Sonstige 6ffentliche Erfordernisse, insbesondere bau-, brandschutz- und stral3enrechtli-
che Vorschriften, bleiben unberihrt.

Von den Vorschriften der Abs. 1 bis 10 kann die Stadt Koln Ausnahmen zulassen, in den
Fallen des Voll-Service (§ 12 Abs. 1) jedoch nur, wenn die Einhaltung dieser Anforderun-
gen objektiv unmdglich ist oder zu einer unzumutbaren Harte fihren wirde.

In Fallen des Abs. 3 sollen Gefalle bzw. Steigungen der Transportwege folgende Werte
nicht Gbersteigen, bei

«  zweiradrigen Abfallbehaltern 12,5 %
» vierradrigen Abfallbehaltern 3 % (auf kurzen Strecken auf Gehwegbreite hdchstens
6 %).

Die Ausnahmen werden unter Vorbehalt des Widerrufs schriftlich erteilt und kdnnen mit
Bedingungen und Auflagen verbunden sowie befristet werden.

Fur Unterflurbehalter geman § 9 Abs. 1 Ziff. 1 und 5 AbfS missen die Grundstlicksei-
gentumerinnen / Grundstlckseigentimer des anzuschlieRenden Grundstlckes die
Grube einschlie3lich Absicherung zur Aufnahme des Systems herrichten und ggf. die er-
forderlichen Erlaubnisse einholen. Die Herrichtung ist mit der AWB abzustimmen und hat
nach den systemseitigen Vorgaben zu erfolgen.

§11
Benutzung der Abfallbehilter

Die von der Stadt KéIn einzusammelnden Abfélle sind in zugelassene Abfallbehalter
(§ 9 Abs. 1) getrennt einzuftillen.

Fur voribergehend vermehrt anfallende Abfalle nicht sperriger Art dirfen zugelassene
Abfallsacke gem. § 9 Abs. 1 Ziff. 1 benutzt werden.

In Ausnahmefallen kénnen nicht verwertbare Abfalle nach vorheriger Genehmigung der
Stadt Kdln in anderer Weise bereitgestellt werden (offene Abfuhr).
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Die Abfalle sind in Sacken, Kartonagen u. a. verpackt an einer fir das Sammelfahrzeug
erreichbaren Stelle zur Abfuhr bereitzustellen.

Errichtet die Stadt KéIn zur Aufnahme dieser Abfalle spezielle Sammelbehalter, so sind
sie in diese einzuftllen.

Die Genehmigung gilt fir Abfalle eines gewerblichen Zwecke dienenden Schiffes im
Rheinstrom oder an anderen Liegeplatzen im Stadtgebiet als erteilt, wenn die Schiffsflh-
rung gegenuber der Hafen und Guterverkehr Kéin AG die zur Berechnung der Geblhren
notwendigen Angaben macht.

Zur Entsorgung der gewerblichen Zwecken dienenden Schiffe dirfen lediglich Abfallsa-
cke mit bis zu 80 | Volumen verwendet werden. Sperrige Abfalle durfen nicht abgelagert
oder in die Abfallbehalter eingefillt werden.

Soweit die Stadt Koéln Abfallbehalter zur Sammlung kompostierbarer Bioabfalle oder von
zur Verwertung geeignetem Altpapier oder Wertstoffe (stoffgleiche Nichtverpackungen
aus Kunststoff und Metall wie z.B. Spielzeug, Topfe, Plastikschisseln) (§ 3 Abs. 8) auf-
stellt oder zur Verfligung stellt, dirfen in diese Behaltnisse ausschliellich die jeweils
hierfir zugelassenen Abfalle eingeflillt werden, zum Beispiel mit Fremdstoffen nicht be-
haftetes Papier (Zeitungen, Zeitschriften, Pappe, Kartonagen) oder organische Abfalle
(Garten- und Kichenabfalle).

Falsch beflllte Behalter fir Abfalle zur Verwertung werden mit einem Aufkleber gekenn-
zeichnet und von der AWB gebuhrenpflichtig als Restmill entsorgt, sofern keine Nach-
sortierung erfolgt.

Die Grundstuckseigentimerin / der Grundstickseigentimer hat dafiir zu sorgen, dass
die Abfallbehalter den Benutzerinnen / Benutzern zuganglich sind und von ihnen ord-
nungsgemal benutzt werden kdnnen.

Abfallbehélter sind schonend zu behandeln; sie dlrfen nur zweckentsprechend verwen-
det und nur soweit geflillt werden, dass ihre Deckel sich schliefien lassen.

Abfalle durfen nicht in Abfallbehaltern verbrannt werden. Es ist nicht gestattet, bren-
nende, gliihende oder heilRe Abfalle in Abfallbehalter zu fillen. Die Verpressung von Ab-
fallen mit technischen Einrichtungen ist verboten.

Die Verwendung von Mullschleusen ist der Stadt KoIn bzw. der AWB schriftlich anzuzei-
gen.

Das zulassige Gesamtgewicht wird fur

* 40 |-Behalter auf 25 kg
+ 60 | Behalter auf 25 kg
» 70 |-Behalter auf 25 kg
» 80 |-Behalter auf 30 kg
« 110 I-Behalter auf 30 kg
« 120 I-Behalter auf 35 kg
+ 180 I-Behalter auf 50 kg
« 240 I-Behalter auf 60 kg
« 500 I-Behalter auf 130 kg
+ 660 I-Behalter auf 145 kg
+ 770 I-Behalter auf 160 kg
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* 1.100 |-Behalter auf 230 kg
« 3.000 I-Behalter auf 900 kg
« 5.000 I-Behalter auf 1.500 kg
festgelegt.

Wird das zulassige Gesamtgewicht Uberschritten oder sind die Behalter uberflllt, so ist
die Stadt KolIn nicht zur Einsammlung und Abfuhr verpflichtet.

Abfallbehalter sind gegen Festfrieren zu schitzen. Festgefrorene Abfallbehalter und fest-
gefrorene Abfalle sind rechtzeitig zu I6sen; anderenfalls ist die Stadt KdIn nicht zur Ein-
sammlung und Abfuhr verpflichtet.

Erde, Schutt, sperrige Gegenstande und solche, die die Abfallbehalter, Sammelfahr-
zeuge oder Abfallentsorgungsanlagen beschadigen, sowie Eis, Schnee und Flissigkei-
ten, die sie ungewodhnlich verschmutzen kénnen, durfen nicht in Abfallbehalter gefillt
werden.

Andernfalls ist die Stadt KéIn nicht zur Einsammlung und Abfuhr verpflichtet.

Die Haftung fur Schaden, die der Stadt Kéln oder der AWB aus Verstdlien gegen die
vorstehenden Vorschriften entstehen, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften.

§12
Einsammeln der Abfille

Die Stadt Koln bietet folgenden Service an:

1. Gruppe | (Teil-Service):
fir401-,60I-, 80 I-, 120 |-, 180 I-, 240 |-Behalter

2. Gruppe Il (Voll-Service):
fur401-,601-,701-,801-, 1101-, 120 I-, 180 |-, 240 |-, 500 I-, 660 |-, 770 I-, 1.100 |-,
3.000 I-, 5.000 I-Behalter sowie 3.000 | und 5.000 I-Unterflurbehalter

Die Stadt Koln entscheidet tiber die Serviceart nach betrieblichen Erfordernissen.

Auf Antrag ist zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. ein Wechsel von Gruppe | nach
Gruppe Il mdglich. Hierfir muss der Antrag mindestens zwei Monate vorher (bis 31.10.
des Vorjahres, 31.01., 30.04. und 31.07. des laufenden Jahres) bei der AWB eingehen.
Das Gleiche gilt fur einen Antrag auf Aufhebung des Wechsels.

Behalter der Gruppe | sind von der / dem Anschlusspflichtigen vor der Zeit des Einsam-
melns an einer fir das Sammelfahrzeug erreichbaren Stelle auf dem Gehweg oder dem
aullersten Rand der Fahrbahn so bereitzustellen, dass Dritte nicht mehr als nach den
Umstanden unvermeidbar behindert oder gefahrdet werden. Nach der Entleerung sind
die Behalter unverzuglich wieder von den Gehwegen oder Fahrbahnen zu entfernen.

Behalter der Gruppe Il werden von der AWB von ihrem Standplatz zum Sammelfahrzeug
und zuruck transportiert. Die Grundstlckseigentimerin / der Grundstickseigentumer ist
verpflichtet, die Standplatze zur Zeit des Einsammelns zuganglich zu machen.

In Kellern und kellerahnlichen Standorten mit Voll-Service werden nur eingesetzt:
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. Restmulltonnen mit 70 l und 110 |,
diese Behalter werden ausschlieBlich in diesen Standorten eingesetzt,
«  Wertstofftonnen mit 120 |,
» Papiertonnen mit 80 |,
. Biotonnen mit 80 I.

Papiersacke zur Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen werden in der Grolie
von 40 | und Wertstoffsacke zur Sammlung von Wertstoffen werden in der Grof3e von 90
| ausschlielich den Haushalten zur Verfiigung gestellt, die keine Moglichkeit haben,
eine Papiertonne bzw. Wertstofftonne aufzustellen.

Wann und wie oft die Abfalle eingesammelt werden, regeln die Stadt Kéln und die AWB.
Abfalle werden in der Regel einmal wochentlich, und zwar montags bis freitags in der
Zeit zwischen 7.00 Uhr und 22.00 Uhr, eingesammelt.

Sie kénnen in begrindeten Fallen im Rahmen der betrieblichen Mdglichkeiten ofter so-
wie auch an Samstagen eingesammelt werden.

Papiertonnen, Papiersacke und Wertstofftonnen, Wertstoffsacke und Tonnen fir stoff-
gleiche Nichtverpackungen werden 14-taglich geleert bzw. eingesammelt. Die Biotonnen
werden von Marz bis November einmal wochentlich und von Dezember bis Februar 14-
taglich entleert.

Fallt der planmaRige Sammeltag auf einen gesetzlichen Wochenfeiertag, kbnnen die Ab-
falle auch an einem vorhergehenden oder nachfolgenden Tag eingesammelt werden.

Unterbleibt das Einsammeln des Abfalls am Sammeltag, wird es im Rahmen der betrieb-
lichen Mdglichkeiten vor dem nachsten Sammeltag nachgeholt.

In anderer Weise gesammelte Abfélle (§ 11 Abs. 2 S. 1) sind gemal} Abs. 2 S. 1 bereit-
zustellen.

Das Gewicht dieser Abfalle darf pro Einheit 15 kg nicht Gberschreiten.

Abfallsacke (§ 9 Abs. 1 Ziff. 1) werden nur eingesammelt, wenn sie neben den Abfallbe-
haltern bereitgestellt, zugebunden und unbeschadigt sind.

Sie mussen von Hand verladen werden kénnen.

Das Gewicht eines gefullten Abfallsackes darf 15 kg nicht Uberschreiten.

Ist eine StralRe oder ein Weg fiur das Sammelfahrzeug nicht befahrbar, sind Abfallbehal-
ter sowie Abfallsacke bis 7.00 Uhr an einen flr das Sammelfahrzeug erreichbaren
Standplatz zu bringen und nach der Entleerung unverziiglich wieder von den Gehwegen
oder Fahrbahnen zu entfernen (Bereitstellung).

Der / die Anschlusspflichtige kann beantragen, dass die Bereitstellung von der Stadt
Kéln vorgenommen wird. Fir Abfallbehalter der Grofe 500 | bis 1.100 | wird die Bereit-
stellung stets von der Stadt Kéln vorgenommen.

Die Gebdhr fur die Bereitstellung durch die Stadt Kéln nach den Satzen 2 und 3 richtet
sich nach § 2 Abs. 13 AbfGS.

13/34



Stadt K&In

(8)

(9)

(1)

(2)

3)

Die Oberbiirgermeisterin

Die Abfuhr von Wechselbehaltern regelt die AWB im Einvernehmen mit der / dem An-
schlusspflichtigen.

Auf Antrag korrigiert die AWB zur Verbesserung der Miilltrennung vor der Einsammlung
Fehl-Beflllungen in Restmdill- und Wertstoffbehaltern der GrofRe 500 | bis 1.100 | (Voll-
Service plus).

§13
Sperrige Abfille

Die / der Anschlusspflichtige und jede andere Abfallerzeugerin / jeder andere Abfaller-
zeuger und Abfallbesitzerin / Abfallbesitzer hat im Rahmen der Satzung das Recht, sper-
rige Abfélle aus Kdlner Haushaltungen, die wegen ihres Umfangs, ihres Gewichtes oder
ihrer Menge nicht mit zumutbarem Aufwand in Abfallbehalter oder Abfallsdcke einge-
bracht werden kénnen, im Einzelfall bis zu einer Menge von 3 Kubikmetern gesondert
abfahren zu lassen. Bei Elektro- und Elektronikaltgeraten gilt zusatzlich § 14.

Sperrige Abfalle sind zum Beispiel Hausratsgegenstande, Fahrrader, Gartengerate.
Dazu zahlen nicht

+ Bauteile wie Badewannen u. a.

*  Mopeds, Mofas, Motorrader, Autoreifen u. a.

In kompostierbaren Abfallsacken untergebrachter Gartenverschnitt, gebindelte Strau-
cher und Aste bis zu 1,50 m Lange, Baumstamme bis zu 0,15 m im Durchmesser und
bis zu 0,50 m Lange kénnen ebenfalls gesondert abgefahren werden.

Soweit die sperrigen Abfalle nicht aus privaten Haushaltungen stammen, aber ihrer Be-
schaffenheit nach aus ihnen stammen konnten, werden diese Abfélle in haushaltsibli-
chen Mengen — bis zu 3 Kubikmeter — mitgenommen.

Im Zweifelsfall entscheidet die Stadt KéIn, welche Gegenstande abgefahren werden.
Die Abfuhr ist von der Abfallerzeugerin / dem Abfallerzeuger oder Abfallbesitzerin / Ab-
fallbesitzer unter Angabe von Art und Anzahl der Gegenstande bei der AWB schriftlich,
fernmiindlich oder per E-Mail zu bestellen.

Ihr / ihm wird der Abholtag schriftlich, fernmundlich oder per E-Mail mitgeteilt.

Elektro- und Elektronikaltgerate gemaR § 14 Abs. 5 sind bei der Bestellung separat an-
zumelden.

Die AWB kann nach vorheriger offentlicher Bekanntgabe in einzelnen Stadtbezirken o-
der Teilen davon besondere Sammlungen durchfihren.

Abfalle nach Abs. 1 und § 14 Abs. 5 werden werktags ab 7.00 Uhr abgefahren.
Den Abholtag bestimmt die AWB.

Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Abholtag oder eine bestimmte Abhol-
zeit.
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Abfalle nach Abs. 1 und § 14 Abs. 5 sind am Abholtag bis spatestens 7.00 Uhr grund-
satzlich zu ebener Erde an der zur Stral3e gerichteten Grundstlicksgrenze auf dem Geh-
weg bereitzustellen.

Falls dies nicht mdglich ist, sollen sie auf der Stral’e in nicht verkehrsbehindernder
Weise bereitgestellt werden.

Werden im Einzelfall mehr als 3 Kubikmeter sperrige Abfalle nach Abs. 1 bereitgestellt,
bleibt die Restmenge am Bereitstellungsort stehen.

Die Restmenge ist unverziiglich wieder vom Bereitstellungsort zu entfernen, es sei denn,
der Bereitstellungsort befindet sich auf privatem Grundsttick.

Gleiches gilt unaufgefordert fir alle am Abholtag bereitgestellten sperrigen Abfalle, wenn
infolge von Betriebsstérungen oder hoherer Gewalt (zum Beispiel Schneefall, Glatteis,
Eisregen, Sturm) die Entsorgung am Abholtag nicht durchgefihrt werden kann.

Fur Abféalle nach Abs. 1 und § 14 Abs. 5, die nicht von Hand verladen werden kénnen,
besteht keine Abholpflicht.

Sperrige Abfalle gemal Abs. 1 kdnnen mit Fahrzeugen bis zu einem zulassigen Ge-
samtgewicht von 3,5 t in Mengen, die Ublicherweise in privaten Haushalten anfallen,
auch unmittelbar bei den in § 17 Abs. 1 genannten Wertstoff-Centern in KéIn-Gremberg-
hoven und Koéln-Ossendorf angeliefert werden.

Anlieferungsberechtigt sind alle Nutzer / Nutzerinnen von Restmuillgefalien; die An-
nahme der Abfalle kann vom Nachweis abhangig gemacht werden, dass das Restmiill-
gefall den Anforderungen des § 8 Abs. 2 bis 5 genigt.

Das Weitere wird in der jeweiligen Benutzungsordnung geregelt.

§14
Elektro- und Elektronikaltgerate

Fur Elektro- und Elektronikaltgerate (Elektroaltgerate) aus privaten Haushalten im Stadt-
gebiet Kdln gelten die nachstehenden Regelungen.

Private Haushalte sind solche im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie sonstige
Herkunftsbereiche von Elektroaltgeraten, soweit die Beschaffenheit und die Menge der
dort anfallenden Altgerate mit den in privaten Haushalten anfallenden Altgeraten ver-
gleichbar sind.

Besitzerinnen / Besitzer von Elektroaltgeraten aus privaten Haushalten sind verpflichtet,
diese einer vom restlichen Abfall getrennten Erfassung zuzufihren.

Die Elektroaltgerate werden in folgende sechs Gruppen unterteilt:

1. WarmeuUbertrager

2. Bildschirme, Monitore und Geréate, die Bildschirme mit einer Oberflache von mehr
als 100 Quadratzentimetern enthalten

3.  Lampen (nur Gasentladungs- und Energiesparlampen)

4.  Grolgerate (inkl. Nachtspeicherheizungen mit Asbest bzw. Chrom VI)

5. Kleingerate und kleine Gerate der Informations- und Telekommunikationstechnik
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6. Photovoltaikmodule.

Elektroaltgerate der Gruppen 1 bis 6 kénnen von Endnutzerinnen / Endnutzern in haus-
haltsiblichen Mengen an den Wertstoff-Centern Butzweilerstraflte 50 und August-Horch-
Stralte 3 abgegeben werden.

Nachtspeicherheizgerate kdnnen nur nach vorheriger Anmeldung am Wertstoff-Center
August-Horch-Stralte 3 abgegeben werden. Je Anlieferung kénnen bis zu 6 Gerate an-
gemeldet werden. Die Anlieferung ist nur zuldssig, wenn die Gerate ordnungsgemaf
durch Fachpersonal abgebaut und verpackt (TRGS 519) und nicht beschadigt abgege-
ben werden oder die Asbestfreiheit der Gerate durch einen Herstellernachweis belegt
werden kann.

Jeder berechtigte Anlieferer kann bis zu zwei Photovoltaikmodule pro Tag abgeben.

Elektroaltgerate der Gruppen 1 bis 6 kdnnen gemaf § 13 ElektroG von Vertreibern am
Wertstoff-Center August-Horch-Stral3e 3 abgegeben werden. Bei Anlieferung von mehr
als 10 GroRgeraten der Gruppen 1, 2 und 3 ist vorab eine schriftiche Anmeldung erfor-
derlich. Die Demontage von Elektroaltgeraten an den Wertstoff-Centern ist untersagt.
Das Weitere wird in der jeweiligen Benutzungsordnung geregelt.

Gasentladungs- und Energiesparlampen — Gruppe 3 — kdnnen zusatzlich bei den von
der Stadt eingerichteten Sammelstellen fir Schadstoffe (mobile Schadstoffsammlung) im
Rahmen der Benutzungsordnung abgegeben werden.

Elektrokleingerate der Gruppe 5 konnen zusatzlich an den Betriebshofen der AWB
Maarweg 271, Christian-Stinner-Str. 21 und Alteburger Strale 141a sowie bei den von
der Stadt eingerichteten Sammelstellen fur Schadstoffe (mobile Schadstoffsammlung) im
Rahmen der Benutzungsordnung abgegeben werden.

Altbatterien und Altakkumulatoren sind vor der Abgabe an der Sammelstelle vom Altge-
rat zu trennen und gem. § 15 gesondert abzugeben, sofern sie zerstérungsfrei dem Alt-
gerat entnommen werden kénnen.

Warmeulbertrager (Kuhlgerate), Bildschirmgerate sowie GroRgerate (Gruppen 1, 2 und
4) kdnnen nach vorheriger Anmeldung Gber den Sperrmudillservice (§ 13) abgeholt wer-
den. Nachtspeicherheizgerate (Gruppe 4) und Photovoltaikmodule (Gruppe 6) sind vom
Holsystem ausgeschlossen.

Geréate, die eine Gefahr fir die Gesundheit und / oder Sicherheit der Mitarbeiterinnen /

Mitarbeiter darstellen, sind von der Annahme und Abholung ausgeschlossen.

§15
Schadstoffe

Umweltschadliche Schadstoffe enthaltende Abfalle in kleinen Mengen wie verbrauchte Batte-
rien, Akkumulatoren, alte Farben, Lacke, Pflanzenschutz-, Schadlingsbekampfungs- und L6-
sungsmittel, Quecksilber sowie Chemikalien sind bei den in § 17 Abs. 1 genannten Annah-
mestellen abzugeben.

Zusatzlich kann die AWB nach vorheriger Bekanntgabe und deren MaRRgabe in einzelnen
Stadtbezirken mobile Sammlungen durchfuhren.
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Die Benutzung, insbesondere die anzunehmende Menge, richtet sich nach den jeweiligen
Benutzungsordnungen. GréR3ere Mengen als die dort genannten sind von der Annahme aus-
geschlossen.

§ 16
Abfalle von Krankenh&dusern, Arztpraxen, Altenheimen und
sonstigen Einrichtungen des medizinischen und pflegerischen
Bereichs sowie der Forschung und Wissenschaft

Gemal § 5 GewAbfV Uberlassene spitze und scharfe Gegenstande (Abfallschllissel 18 01

01 und 18 02 01) sowie Abfalle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspraventi-
ver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden - z.B. Wasche, Gipsverbande und
Einwegkleidung - (Abfallschlissel 18 01 04 und 18 02 03), sind getrennt oder mit Restabfall
vermischt in dafur zugelassenen Abfallbehaltern nach § 9 Abs. 1 Ziff. 2 oder Abs. 3 zu Uber-
lassen.

Diese Abfalle dirfen eine Kantenlange von 400 mm nicht Gberschreiten. Sacke, in die diese
Abfalle eingefllt werden, durfen eine Kantenlange von 600 mm nicht Uberschreiten.

Zu diesen Abfallen gehdren keine Inkontinenzversorgungsprodukte; diese kdnnen in Abfall-
behaltern nach § 9 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 entsorgt werden.

Spitze und scharfe Gegenstande sind in schnitt- und stichfesten, bruchsicheren Behaltern,
die anderen Abfélle i. S. dieses Absatzes in Sacken (Polyathylen, mindestens 0,05 mm Foli-
enstarke oder Papier, 3-schichtig, bituminiert) zu sammeln.

Die Behalter bzw. die Sacke sind verschlossen in die Abfallbehalter einzubringen.

Abfalle mit vorgenannten Abfallschlisseln, die nicht verwertet werden, sind als Abfall zur Be-
seitigung zu Uberlassen.

§ 16a
Alttextilien

(1) Alttextilien aus privaten Haushalten werden in einem separaten System gesammelt.
Gesammelt werden saubere, trockene und tragbare Kleidungsstiicke jeder Art, z.B. T-
Shirts, Hosen, Mitzen und Huite, Schuhe (paarweise geblndelt), sonstige aus Textilien
hergestellte Materialien wie Tischdecken, Gardinen, Bettwasche, Federbetten sowie
kleinere Lederartikel, z.B. Handtaschen oder Girtel. Ausgeschlossen von der Samm-
lung sind Zelte, Planen, Teppiche.

(2) Die Standorte der Altkleidercontainer werden durch die Stadt Kéln im Stadtgebiet fest-
gelegt. In der Regel stehen die Alttextilcontainer an den Standorten der Altglascontai-
ner.

(3) Darlber hinaus stellt die Stadt Kéln folgende Annahmestellen zur Verfligung:

- Wertstoff-Center in Kéln-Ossendorf, Butzweilerstr. 50
- Wertstoff-Center in Kéln-Gremberghoven, August-Horch-Str. 3

§17
Abfallentsorgungsanlagen
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Fir Bodenaushub, Bauschutt, thermisch behandelte Abfélle sowie vergleichbare minera-
lische Abfalle stellt die Stadt Kéln folgende Abfallbeseitigungsanlage zur Verfigung:

Deponie "Vereinigte Ville", Erftstadt-Liblar, Tonstr. 6.

Bei Bodenaushub und Bauschutt gilt dies fur Abfalle der Abfallschltssel 17 01 01 bis

17 01 07 sowie 17 05 04 nur, soweit sie die Zuordnungswerte nach Anhang 3, Tabelle 2,
Spalte 6 der Deponieverordnung in der Fassung vom 10. Marz 2016 Uberschreiten und
die Zuordnungswerte der Spalte 7 einhalten.

Fur sperrige Abfalle und Schadstoffe aus Haushaltungen nach Maligabe der §§ 13 bis
15, Papier sowie Wertstoffe (stoffgleiche Nichtverpackungen aus Kunststoff und Metall)
stellt die Stadt Koln folgende Abfallannahmestellen zur Verfigung:

«  Wertstoff-Center in Koln-Ossendorf, Butzweilerstrale 50
+  Wertstoff-Center in KoIn-Gremberghoven, August-Horch-Strale 3.

Fir gemischte Bau- und Abbruchabfalle stehen folgende Anlagen zur Verfigung:

* Anlage zur Aufbereitung von gemischten Bau- und Abbruchabfallen in K&In-Niehl,
Geestemunder Strale 20

» Anlage zur Aufbereitung von gemischten Bau- und Abbruchabfallen in Kéln-Heumar,
Wikingerstral3e 100.

Fur die Aufbereitung von Gewerbeabfallen stehen folgende Anlagen zur Verfligung:

* Anlage zur Aufbereitung von Gewerbeabféllen in KéIn-Niehl, Geestemunder Stralie
20
» Anlage zur Aufbereitung von Gewerbeabfallen in Kéin-Heumar, Wikingerstrafle 100.

Die Benutzung der Anlagen, z.B. hinsichtlich der Offnungszeiten, zugelassenen Abfallar-
ten sowie Annahmebedingungen, richtet sich nach den jeweiligen Betriebs- und Benut-
zungsordnungen.

Abfalle sind nach Abfallarten getrennt anzuliefern, soweit dies geboten und zumutbar ist.
Ist der Betrieb einer von der Stadt Koln zur Verfugung gestellten Abfallentsorgungsan-

lage gestort, sorgt die Stadt Koln im Rahmen ihrer Mdglichkeiten erforderlichenfalls fur
Ersatz.

§18
Anmeldepflicht, Abmeldepflicht
Die / der Anschlusspflichtige hat der AWB den erstmaligen Anfall von Abfallen, Art und
voraussichtliche Mengen, Anzahl der Bewohnerinnen / Bewohner sowie jede Verande-

rung unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

Wechselt die / der Anschlusspflichtige, so sind sowohl sie / er als auch die / der neue
Anschlusspflichtige verpflichtet, die AWB unverzuglich schriftlich zu benachrichtigen.
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(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend flir Inhaberinnen / Inhaber von Arztpraxen und
sonstigen Einrichtungen des medizinischen und pflegerischen Bereichs sowie der For-
schung und Wissenschaft (§ 16).

§19
Auskunftspflicht, Betretungsrecht

Die Anschlusspflichtigen sowie Erzeuger und Besitzer von Abfallen missen Uber § 18 hinaus
die zur Durchfuhrung dieser Satzung erforderlichen Auskunfte erteilen und den Beauftragten
der Stadt, insbesondere Mitarbeitern der AWB, Zutritt zum Grundstiick gemaf § 19 KrwG
gestatten. Insbesondere haben die Anschlusspflichtigen, auf deren Grundstiick sich Her-
kunftsbereiche nach § 8 Abs. 3 (Satz 1 und 6) befinden, die zur Bemessung des Restmuillvo-
lumens erforderlichen Angaben Uber die ansassigen Betriebe zu machen.

Auf dem Grundstiick vorhandene Sammelstellen fur Abfalle mussen zu diesem Zweck und
zur Uberwachung der Getrennthaltung sowie Verwertung von Abfallen jederzeit zuganglich
sein.
Die Beauftragten haben sich auszuweisen.
§ 20

Schadens- und Aufwendungsersatz
Fur Sachschaden, die bei der Abfallentsorgung durch die Stadt Kéln oder die AWB entste-
hen, haften die Stadt Kéln und die AWB nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit ihrer Be-

schaftigten; unberlhrt hiervon bleibt die Haftung fir Schaden aus der Verletzung des Le-
bens, des Korpers oder der Gesundheit.

§ 21
Eigentumsiibergang

(1)  Zugelassene Abfalle gehen in das Eigentum der AWB Uber, sobald sie eingesammelt
oder den stadtischen Abfallentsorgungsanlagen lberlassen werden.

(2) Die Stadt Koln und die AWB sind nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegen-
stédnden zu suchen oder suchen zu lassen.

Im Abfall vorgefundene Wertgegenstande werden als Fundsachen behandelt.
§ 22
Gebiihren

Fur die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung der Stadt Kélin werden Geblhren nach der
Abfallgebihrensatzung (- AbfGS -) der Stadt KéIn erhoben.

Die der Umsatzsteuer unterliegenden Umsatze werden in Héhe des jeweils glltigen Umsatz-
steuersatzes den Gebuhrenpflichtigen auferlegt.
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§23
Andere Berechtigte und Verpflichtete

Die sich aus dieser Satzung flr die Grundstiickseigentiimerinnen / Grundstlickseigentiimer
ergebenden Rechte und Pflichten gelten entsprechend flir Erbbauberechtigte, Wohnungsei-
gentumerinnen / Wohnungseigentimer, Wohnungsberechtigte im Sinne des Wohnungsei-
gentumsgesetzes, NielRbraucherinnen / NielRbraucher sowie auch alle sonstigen zum Besitz
eines Grundstlcks dinglich Berechtigten.

Die Grundstlckseigentimerinnen / Grundstickseigentimer werden von ihren Verpflichtun-
gen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere berechtigt und verpflichtet sind.

§24
Begriff des Grundstiicks

(1)  Grundstuck im Sinne dieser Satzung ist unabhangig von der Eintragung im Liegen-
schaftskataster und im Grundbuch und ohne Rucksicht auf die Grundstiucksbezeichnung
jeder zusammenhangende Grundbesitz, der eine selbstandige wirtschaftliche Einheit bil-
det.

(2) Zu den Grundsticken zahlen auch Kleingarten.

(3) Soweit erforderlich, gelten Schiffe als Grundstiicke im Sinne der Satzung.

§ 25
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Bestimmungen handelt ord-
nungswidrig, wer vorsatzlich oder fahrlassig dieser Satzung zuwiderhandelt, insbeson-
dere

1. Abfalle unter Versto gegen § 6 Abs. 2 auf fremden Grundstlicken fortwirft oder
ablagert,

2. auf seinem Grundstlick oder sonst bei ihm angefallene Abfalle der 6ffentlichen Ab-
fallentsorgung nicht Gberlasst (§ 6 Abs. 2),

3. Biomdill, zur Wiederverwertung geeignetes Altpapier, Wertstoffe oder stoffgleiche
Nichtverpackungen unter Verstold gegen § 6 Abs. 3 und 4 nicht in die daftr vorge-
sehenen Abfallbehalter (§ 9 Abs. 1) einfullt,

4.  vom Einsammeln und Befdrdern durch die Stadt Kéln ausgeschlossene Abfalle
nicht bestimmungsgemal zu einer von der Stadt KéIn erlaubten Abfallentsor-
gungsanlage befordert (§ 6 Abs. 5 und § 17),

5. von der Stadt Koln bestimmte Abfallbehalter nicht benutzt und andere Abfallbehal-
ter, insbesondere Pressmiuillcontainer, ohne Zulassung der Stadt KoIn unterhalt (§
9),

6. entgegen § 10 Abs. 1 auf seinem Grundstlick keinen Standplatz fur Abfallbehal-
ter einrichtet,
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die Einrichtung neuer und die Anderung vorhandener Standplatze oder Transport-
wege auf seinem Grundstick ohne die erforderliche vorherige Zustimmung der
Stadt KéIn vornimmt (§ 10 Abs. 11),

den Auflagen bei der Festsetzung eines Standplatzes oder Transportweges auf
seinem Grundstuck nicht nachkommt (§ 10 Abs. 12),

als Schiffsfiihrer ohne Genehmigung Abfalle auf das Gebiet der Stadt KéIn ver-
bringt (§ 11 Abs. 2),

entgegen § 11 Abs. 4 Abfallbehalter zur Sammlung kompostierbarer Bioabfalle o-
der von zur Verwertung geeignetem Altpapier oder Wertstoffen mit anderem als
dem vorgesehenen Abfall befillt,

entgegen § 11 Abs. 6 Abfalle in Abfallbehaltern verbrennt oder brennende, gli-
hende oder heil3e Abfalle in Abfallbehélter flllt oder Abfalle mit technischen Ein-
richtungen verpresst,

entgegen § 12 Abs. 7 unbefugt handelt und die Nutzung von Millschleusen nicht
anzeigt,

entgegen § 13 Abs. 4 sperrige Abfalle vor 19.00 Uhr am Vortag des festgelegten
Abholtags zur Abholung bereitstellt,

den erstmaligen Anfall von Abfallen, Art und voraussichtliche Mengen, die Anzahl
der Bewohnerinnen / Bewohner sowie jede Veranderung nicht unverziglich schrift-
lich anzeigt, Ausklnfte nicht, falsch oder unvollstandig erteilt sowie den Beauftrag-
ten der Stadt Zutritt zu seinem Grundstuick verweigert (§§ 18 und 19).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbufe bis zu 50.000,-- € geahndet werden,
soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfir eine hohere GeldbulRe vorsehen.

Il.
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.
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Anlage 1

zu § 3 Absatz 3 der Satzung liber die Abfallentsorgung in der Stadt Koln (Abfallsatzung

- AbfS -)

Abfallschliissel

01

010309

010399
0104 08

0104 09
010410

01 04 11

010412

010413

01 05 04
01 05 07

01 0508

02

02 01 04
020110

Bezeichnung

Abfille, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei
der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschit-
zen entstehen

Rotschlamm aus der Aluminiumoxid-Herstellung mit Ausnahme von Ab-
fallen, die unter 01 03 10 fallen

Abfélle a. n. g.

Abfalle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 01 04 07 fallen

Abfalle von Sand und Ton

Staubende und pulvrige Abfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01
04 07 fallen

Abfalle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 01 04 07 fallen

Aufbereitungsriickstande und andere Abfalle aus der Wasche und Reini-
gung von Bodenschatzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07
und 01 04 11 fallen

Abfalle aus Steinmetz- und -sagearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die
unter 01 04 07 fallen

Schldamme und Abfalle aus Suflwasserbohrungen

barythaltige Bohrschlamme und -abfalle mit Ausnahme derjenigen, die
unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen

chloridhaltige Bohrschlamme und -abfalle mit Ausnahme derjenigen, die
unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen

Abfidlle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirt-
schaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung
von Nahrungsmitteln

Kunststoffabfalle (ohne Verpackungen)
Metallabfalle
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03

03 01 01
03 01 05

03 03 01
03 03 05
03 03 07

03 03 08
030310

03 03 11

04

04 02 09

04 02 21
04 02 22

05

050113
0507 99

06

06 03 16
06 13 03

07

07 0212

07 0213

Die Oberbiirgermeisterin

Abfille aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten,
Mobeln, Zellstoffen, Papier und Pappe

Rinden- und Korkabfalle

Sagemehl, Spane, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

Rinden- und Holzabfélle
De-inking-Schldamme aus dem Papierrecycling

mechanisch abgetrennte Abfalle aus der Auflésung von Papier- und
Pappabfallen

Abfalle aus dem Sortieren von Papier und Pappe fur das Recycling

Faserabfalle, Faser-, Flller- und Uberzugsschldamme aus der mechani-
schen Abtrennung

Schlamme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen

Abfélle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie
Abfalle aus Verbundmaterialien (impragnierte Textilien, Elastomer,
Plastomer)

Abfille aus unbehandelten Textilfasern

Abfalle aus verarbeiteten Textilfasern

Abfille aus der Erdolraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyro-
lyse

Schldamme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung

Abfalle a. n. g.

Abfélle aus anorganisch-chemischen Prozessen

Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen

Industrierul®

Abfalle aus organisch-chemischen Prozessen

Schlamme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 07 02 11 fallen

Kunststoffabfalle
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07 02 99

08

08 02 02
08 02 03
08 03 18

09

09 01 07

09 01 08

10

1001 01

10 01 02
10 01 05

1001 15

10 01 17

10 02 02
10 02 08

10 02 10
1002 14

10 02 15
10 03 02
10 03 18

Die Oberbiirgermeisterin

Abfalle a. n. g.

Abfille aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung
(HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen,
Dichtmassen und Druckfarben

wassrige Schlamme, die keramische Werkstoffe enthalten
wassrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten

Tonerabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen

Abfalle aus der fotografischen Industrie

Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen ent-
halten

Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbin-
dungen enthalten

Abfalle aus thermischen Prozessen

Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von
Kesselstaub, der unter 10 01 04 fallt

Filterstdube aus Kohlefeuerung

Reaktionsabfalle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in
fester Form

Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmit-
verbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen

Filterstdube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die
unter 10 01 16 fallen

unbearbeitete Schlacke

feste Abfalle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die
unter 10 02 07 fallen

Walzzunder

Schlamme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme
derjenigen, die unter 10 02 13 fallen

andere Schlamme und Filterkuchen
Anodenschrott

Abfalle aus der Anodenherstellung die Kohlenstoff enthalten, mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen
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10 05 01
10 06 01
10 06 04
10 07 01
10 07 04
10 08 04
10 09 03
10 09 06

10 09 08

10 10 06

10 10 08

10 10 99
10 11 03
101110

101112
10 11 14

1012 01
10 12 03
1012 08

10 12 99
1013 04
10 13 06
101310

10 13 11

10 13 14
10 13 99

Die Oberbiirgermeisterin

Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
andere Teilchen und Staub
Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
andere Teilchen und Staub

Teilchen und Staub

Ofenschlacke

Giel3formen und -sande vor dem Giel3en mit Ausnahme derjenigen, die
unter 10 09 05 fallen

GieRformen und -sande nach dem Gie3en mit Ausnahme derjenigen,
die unter 10 09 07 fallen

Giel3formen und -sande vor dem Gief3en mit Ausnahme derjenigen, die
unter 10 10 05 fallen

Gielt¢formen und -sande nach dem GielRen mit Ausnahme derjenigen,
die unter 10 10 07 fallen

Abfalle a. n. g.
Glasfaserabfall

Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der un-
ter 10 11 09 fallt

Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fallt

Glaspolier- und Glasschleifschlamme mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 10 11 13 fallen

Rohmischungen vor dem Brennen
Teilchen und Staub

Abfalle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach
dem Brennen)

Abfalle a. n. g.
Abfalle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk
Teilchen und Staub (aufler 10 13 12 und 10 13 13)

Abfélle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 10 13 09 fallen

Abfalle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit
Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

Betonabfalle und Betonschlamme

Abfalle a. n. g.
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11

110111
11 02 03

11 05 02

12

12 01 01
120102
12 01 03
120105
120117
12 01 21

15

150101
1501 02
150103
1501 04
1501 05
1501 06
1501 07
1501 10

1502 02

1502 03
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Abfille aus der chemischen Oberflachenbearbeitung und Be-
schichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhyd-
rometallurgie

wassrige Spulflissigkeiten, die gefahrliche Stoffe enthalten*

Abfalle aus der Herstellung von Anoden fir wassrige elektrolytische Pro-
zesse

Zinkasche

Abfille aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der
physikalischen und mechanischen Oberflachenbearbeitung von
Metallen und Kunststoffen

Eisenfeil- und -drehspane

Eisenstaub und -teilchen

NE-Metallfeil- und -drehspane

Kunststoffspane und -drehspéne

Strahimittelabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter
12 01 20 fallen

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtiicher, Filtermaterialien
und Schutzkleidung (a. n. g.)

Verpackungen aus Papier und Pappe
Verpackungen aus Kunststoff
Verpackungen aus Holz
Verpackungen aus Metall
Verbundverpackungen

gemischte Verpackungen
Verpackungen aus Glas

Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind*

Aufsaug- und Filtermaterialien (einschl. Offilter a. n. g.), Wischtiicher und
Schutzkleidung, die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind*

Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtiicher und Schutzkleidung mit
Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen
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16

16 01 03
16 01 19
16 01 22
16 01 99
16 02 09
16 02 12
16 05 04

16 05 07

16 05 08

16 11 02

16 11 04

16 11 06

17

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 01
17 03 02
17 03 03
17 04 01
17 04 02
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Abfalle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind

Altreifen

Kunststoffe

Bauteile a. n. g.

Abfalle a. n. g.

Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten*
gebrauchte Geréate, die freies Asbest enthalten gemafR Anlage 2

gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschl. Halo-
nen)*

gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen be-
stehen oder solche enthalten*

gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen beste-
hen oder solche enthalten*

Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus me-
tallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01
fallen

andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen

Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Pro-
zessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen

Bau- und Abbruchabfille (einschlieBlich Aushub von verunreinig-
ten Standorten)

Beton
Ziegel
Fliesen und Keramik

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 17 01 06 fallen

Holz

Glas

Kunststoff

kohlenteerhaltige Bitumengemische

Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Kohlenteer und teerhaltige Produkte

Kupfer, Bronze, Messing

Aluminium
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17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 06 03

17 06 04

17 08 02

17 09 04

18

18 01 01
18 01 04

18 02 01

18 02 03

19

1901 02
1901 12

19 02 03
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Eisen und Stahl

Zinn

gemischte Metalle

Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen

Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fallt
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt

anderes Dammmaterial, das aus gefahrlichen Stoffen besteht oder sol-
che Stoffe enthalt

Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06
03 fallt

Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01
fallen

gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Abfille aus der humanmedizinischen oder tierarztlichen Versor-
gung und Forschung (ohne Kiichen- und Restaurantabfalle, die
nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen)

spitze oder scharfe Gegenstande (auf’er 18 01 03) gemal Anlage 2

Abfalle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspraventiver
Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und
Gipsverbande, Wasche, Einwegkleidung, Windeln) gemal Anlage 2

spitze oder scharfe Gegenstande mit Ausnahme derjenigen, die unter 18
02 02 fallen, gemaf Anlage 2

Abfalle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspraventiver

Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden gemaR Anlage 2

Abfille aus Abfallbehandlungsanlagen, 6ffentlichen Abwasserbe-
handlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch und Wasser fiir industrielle Zwecke

Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt

Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die
unter 19 01 11 fallen

vorgemischte Abfalle, die ausschlieldlich aus nicht gefahrlichen Abfallen
bestehen
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19 02 06

19 03 05
19 03 07
19 05 01
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 09 02
19 09 03
19 09 04
19 09 06
19 12 01
1912 02
1912 03
19 12 04
1912 05
191207
191208
191209
191210
191212

1913 02

20

2001 01
20 01 02
2001 08

200110
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Schlamme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme
derjenigen, die unter 19 02 05 fallen

stabilisierte Abfalle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen
verfestigte Abfalle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen
nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ahnlichen Abfallen
Sieb- und Rechenruckstande

Sandfangrickstande

Schlamme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser
Schlamme aus der Wasserklarung

Schldmme aus der Dekarbonatisierung

gebrauchte Aktivkohle

Lésungen und Schlamme aus der Regeneration von lonenaustauschern
Papier und Pappe

Eisenmetalle

Nichteisenmetalle

Kunststoff und Gummi

Glas

Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fallt

Textilien

Mineralien (z. B. Sand, Steine)

brennbare Abfalle (Brennstoffe aus Abfallen)

sonstige Abfalle (einschliel3lich Materialmischungen) aus der mechani-
schen Behandlung von Abfallen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19
12 11 fallen

feste Abfélle aus der Sanierung von Béden mit Ausnahme derjenigen,
die unter 19 13 01 fallen

Siedlungsabfille (Haushaltsabfille und dhnliche gewerbliche und
industrielle Abfalle sowie Abfélle aus Einrichtungen), einschlieBlich
getrennt gesammelter Fraktionen

Papier und Pappe gemal Anlage 2
Glas

Biologisch abbaubare Kichen- und Kantinenabfalle
(nur Klichen- und Speiseabfalle aus privaten Haushaltungen) gemaf
Anlage 2

Bekleidung gemal Anlage 2
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2001 11
200113
200114
200115
20 0117
200119
20 01 21

2001 23

20 01 27

20 01 28

2001 33

2001 35

2001 36

2001 38
2001 39
20 01 40
20 02 01
20 02 02
2002 03
20 03 01
20 03 02
2003 03
20 03 06
20 03 07
2003 99

Die Oberbiirgermeisterin

Textilien gemalk Anlage 2
Losemittel*

Séauren*

Laugen®
Fotochemikalien*
Pestizide*

Leuchtstoffrohren und andere quecksilberhaltige Abfalle* gemaf Anlage
2

gebrauchte Gerate, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten geman
Anlage 2

Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefahrliche Stoffe
enthalten*

Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 20 01 27 fallen*

Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06
03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Bat-
terien enthalten*

Gebrauchte elektrische und elektronische Gerate, die gefahrliche Bau-
teile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01
23 fallen gemaf Anlage 2

Gebrauchte elektrische und elektronische Gerate mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen gemaf Anlage 2

Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fallt
Kunststoffe gemafl Anlage 2

Metalle gemaf Anlage 2

Biologisch abbaubare Abfalle gemaf Anlage 2
Boden und Steine

Andere nicht biologisch abbaubare Abfalle
Gemischte Siedlungsabfalle gemaf Anlage 2
Marktabfalle

Straflenkehricht geman Anlage 2

Abfalle aus der Kanalreinigung

Sperrmull gemal Anlage 2

Siedlungsabfalle a. n. g.

* = Schadstoffsammlung im Rahmen der Beschrankungen des § 15 AbfS (gemaf} An-

lage 2)
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Anlage 2

zu § 3 Absatz 6 der Satzung liber die Abfallentsorgung in der Stadt Koéln (Abfallsat-

zung - AbfS -)

Abfallschliissel

11 01 11

150110

1502 02

16 02 09

16 02 12

16 05 04

16 05 07

16 05 08

18 01 01

Bezeichnung

Wassrige Spllflissigkeiten, die ge-
fahrliche Stoffe enthalten im Rahmen
der Beschrankungen § 15 AbfS

Verpackungen, die Rickstande ge-
fahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

Aufsaug- und Filtermaterialien (ein-
schl. Offilter a. n. g.), Wischtlicher
und Schutzkleidung, die durch ge-
fahrliche Stoffe verunreinigt sind im
Rahmen der Beschrankungen § 15
AbfS

Transformatoren und Kondensatoren,
die PCB enthalten im Rahmen der
Beschrankungen § 15 AbfS

gebrauchte Gerate, die freies Asbest
enthalten

Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase
in Druckbehaltern (einschl. Halonen)
im Rahmen der Beschrankungen §
15 AbfS

gebrauchte anorganische Chemika-
lien, die aus gefahrlichen Stoffen be-
stehen oder solche enthalten im Rah-
men der Beschrankungen § 15 AbfS

gebrauchte organische Chemikalien,
die aus gefahrlichen Stoffen beste-
hen oder solche enthalten im Rah-
men der Beschrankungen § 15 AbfS

spitze oder scharfe Gegenstande
(aulRer 18 01 03)
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Sammlungsart

Schadstoffsammlung
gemal § 15 AbfS

Schadstoffsammlung
gemal § 15 AbfS

Schadstoffsammlung
gemal § 15 AbfS

Schadstoffsammlung
gemal § 15 AbfS

Nachtspeicherheizge-
rate, Sammlung ge-
man § 14 AbfS

Schadstoffsammlung
gemaR § 15 AbfS

Schadstoffsammlung
gemal § 15 AbfS

Schadstoffsammlung
gemaR § 15 AbfS

gemaR § 16 AbfS
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18 01 04

18 02 01

18 02 03

200101

200108

200110

2001 11

200113

200114

200115

200117

200119

2001 21

Die Oberbiirgermeisterin

Abfalle, an deren Sammlung und Ent-
sorgung aus infektionspraventiver
Sicht keine besonderen Anforderun-
gen gestellt werden (z.B. Wund- und
Gipsverbande, Wasche, Einwegklei-
dung, Windeln)

spitze oder scharfe Gegenstande mit
Ausnahme derjenigen, die unter 18
02 02 fallen

Abfalle, an deren Sammlung und Ent-
sorgung aus infektionspraventiver
Sicht keine besonderen Anforderun-
gen gestellt werden

Papier und Pappe

Biologisch abbaubare Kichen- und
Kantinenabfalle

(nur Kiichen- und Speiseabfalle aus
privaten Haushaltungen)

Bekleidung

Textilien

Losemittel im Rahmen der Beschran-
kungen § 15 AbfS

Sauren im Rahmen der Beschran-
kungen § 15 AbfS

Laugen im Rahmen der Beschran-
kungen § 15 AbfS

Fotochemikalien im Rahmen der Be-
schrankungen § 15 AbfS

Pestizide im Rahmen der Beschran-
kungen § 15 AbfS

Leuchtstoffrohren und andere queck-
silberhaltige Abfalle
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gemaR § 16 AbfS

gemal § 16 AbfS

gemaf § 16 AbfS

Uber Abfallbehalter (§
9 AbfS, Papiertonne)
und Wertstoff-Center
(§ 17 AbfS)

Uber Abfallbehalter (§
9 AbfS, Biotonne)

Uber Altkleidercontai-
ner

Uber Altkleidercontai-
ner

Schadstoffsammlung
gemaR § 15 AbfS

Schadstoffsammlung
gemaR § 15 AbfS

Schadstoffsammlung
gemal § 15 AbfS

Schadstoffsammlung
gemal § 15 AbfS

Schadstoffsammlung
geman § 15 AbfS

Elektro(nik)gerate- u.
Schadstoffsammlung
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200123

20 01 27

2001 28

2001 33

20 01 35

2001 36

2001 39

200140

2002 01

Die Oberbiirgermeisterin

gebrauchte Gerate, die Fluorchlor-
kohlenwasserstoffe enthalten

Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze, die gefahrliche Stoffe
enthalten im Rahmen der Beschran-
kungen § 15 AbfS

Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 20 01 27 fallen, im
Rahmen der Beschrankungen § 15
AbfS

Batterien und Akkumulatoren, die un-
ter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03
fallen, sowie gemischte Batterien und
Akkumulatoren, die solche Batterien
enthalten, im Rahmen der Beschran-
kungen § 15 AbfS

Gebrauchte elektrische und elektroni-
sche Gerate, die gefahrliche Bauteile
enthalten, mit Ausnahme derjenigen,
die unter 20 01 21 und 20 01 23 fal-
len

Gebrauchte elektrische und elektroni-
sche Gerate, mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und
20 01 35 fallen

Kunststoffe

Metalle

biologisch abbaubare Abfalle
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gemal §§ 13 bis 15
AbfS

Elektro(nik)gerate-
sammlung gemal §§
13, 14 AbfS

Schadstoffsammlung
gemal § 15 AbfS

Schadstoffsammlung
gemaR § 15 AbfS

Schadstoffsammlung
gemaR § 15 AbfS

Elektro(nik)gerate-
sammlung geman §§
13, 14 AbfS

Elektro(nik)gerate-
sammlung geman §§
13, 14 AbfS

Uber Abfallbehalter (§
9 AbfS, Wertstoff-
tonne) und Wertstoff-
Center (§ 17 AbfS)

Uber Abfallbehalter (§
9 AbfS, Wertstoff-
tonne) und Wertstoff-
Center (§ 17 AbfS)

gemal § 13 AbfS
(Grunschnitt)
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20 03 01 Gemischte Siedlungsabfalle
2003 03 StralRenkehricht
20 03 07 Sperrmdll

34734

Uber Abfallbehalter (§
9 AbfS, Restmiill-,
Arzt- und Biotonnen)

Uber Abfallbehalter (§
9 AbfS)

gemal § 13 AbfS



	Satzung über dieAbfallentsorgung in der Stadt Köln(Abfallsatzung - AbfS -)vom 16. Dezember 2022
	I.
	§ 1 Aufgabe
	§ 2 Ziel und Umfang der Abfallentsorgung
	§ 3 Inhalt der Abfallentsorgungdurch die Stadt Köln
	§ 4 Anfall der Abfälle
	§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht
	§ 6 Anschluss- und Benutzungszwang
	§ 7 Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang
	§ 8 Bemessung des Behältervolumens
	§ 9 Abfallbehälter
	§ 10 Standplätze für Abfallbehälter
	§ 11 Benutzung der Abfallbehälter
	§ 12 Einsammeln der Abfälle
	§ 13 Sperrige Abfälle
	§ 14 Elektro- und Elektronikaltgeräte
	§ 15 Schadstoffe
	§ 16 Abfälle von Krankenhäusern, Arztpraxen, Altenheimen undsonstigen Einrichtungen des medizinischen und pflegerischenBereichs sowie der Forschung und Wissenschaft
	§ 16 aAlttextilien
	§ 17 Abfallentsorgungsanlagen
	§ 18 Anmeldepflicht, Abmeldepflicht
	§ 19 Auskunftspflicht, Betretungsrecht
	§ 20 Schadens- und Aufwendungsersatz
	§ 21 Eigentumsübergang
	§ 22 Gebühren
	§ 23 Andere Berechtigte und Verpflichtete
	§ 24 Begriff des Grundstücks
	§ 25 Ordnungswidrigkeiten
	II.Inkrafttreten
	Anlage 1
	Anlage 2

